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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 07.07.1998

Norm

KO §81 Abs3

Rechtssatz

§ 81 Abs 3 KO hat den Zweck, den Beteiligten des Konkursverfahrens, zu denen auch die Aussonderungsberechtigten

gehören (zuletzt JBl 1998, 320 mwN), Schutz gegenüber jenen Gefahren zu gewähren, die für sie in typischer Weise mit

der Masseverwaltung verbunden sind.
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